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Kreis  

Bergstraße 
Beschlussvorlage  

 
Vorlage Nr.: 18-0799 
erstellt am: 15.02.2018  
  
Abteilung: FB Kreisgremien 
Verfasser/in: Helene Schüßler 
Aktenzeichen: I-6/1-1020.015.821 
 
 

Schulkommission des Kreises Bergstraße 
- Neuwahl der Vertreterinnen oder Vertreter des Kreiselternbeirats für die laufende 
18. Wahlzeit des Kreistages 
 
 
Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Kreistag 12.03.2018 Ö Wahl 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
  
Erläuterung: 
 
Der Schulkommission des Kreises Bergstraße gehören gemäß Beschluss des Kreis-
ausschusses vom 15.05.2006 unter anderem zwei Vertreterinnen oder Vertreter des 
Kreiselternbeirates (KEB) als stimmberechtigte Mitglieder an. 
 
Nach den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Hessi-
schen Landkreisordnung (HKO) sind für Kommissionsmitglieder grundsätzlich keine 
stellvertretenden Mitglieder zu wählen oder zu benennen. Die Mitglieder können sich 
aber im Einzelfall (in der Regel aus dem Kreise eventueller Ersatzpersonen) vertreten 
lassen.  
 
Auf Vorschlag des KEB wählte der Kreistag in seiner Sitzung am 06.06.2016  
Frau Beate Dechnig und Herrn Harald Koschinski als Mitglieder der Schulkommission 
für die 18. Wahlzeit des Kreistages. Vorschläge für Ersatzpersonen gab es nicht. 
 
Frau Dechnig und Herr Koschinski gehören dem KEB inzwischen nicht mehr an, so dass 
die Vertreterinnen oder Vertreter des KEB in der Schulkommission neu zu wählen sind.  
 
Vom KEB werden nach dessen Neukonstituierung im Januar 2018 für die Neuwahl der 
Vertretung in der Kreisschulkommission folgende Mitglieder vorgeschlagen:  
 
Frau Petra Blasius, Bürstadt 
(Ersatzperson: Frau Gonza Karagöz, Viernheim) 
 
Herr Axel Zipser, Lorsch  
(Ersatzperson: Herr Peter Born, Mörlenbach) 
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Der Kreistag wird um die Wahl der vom Kreiselternbeirat vorgeschlagenen Mitglieder 
(einschließlich Ersatzpersonen) für die Schulkommission in der laufenden 18. Wahlzeit 
des Kreistages gebeten. 
 
Die Wahl kann, wenn niemand widerspricht, gemäß § 55 Abs. 3 Hessische Gemeinde-
ordnung (HGO) i.V.m. § 32 Hessische Landkreisordnung (HKO) durch Handaufheben 
erfolgen.  
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